
Unterlindau 74 – die Heimat der Familie Rosenbaum.

Hans Rosenbaum wird am 9. 

September 1907 in Frankfurt 

geboren. Seine Eltern David 

und Frieda betreiben in der 

Unterlindau 74 eine gut ge-

hende Metzgerei mit eigener 

Wurstmacherei im Keller. Die 

Rosenbaums sind wohlha-

bend, sie fahren regelmäßig 

in den Urlaub, die Sommer-

wochenenden verbringen sie 

in Kronberg im Taunus. In den 1920er 

Jahren spielt Hans bei der Eintracht Fuß-

ball, zunächst in der Jugend, dann in der 

dritten oder vierten Mannschaft. Hans ist 

1,80 Meter groß, schlank, hat dunkles Haar 

und graue Augen. Nach dem Besuch der 

Schule und einer Ausbildung zum Metzger 

arbeitet er im Geschäft seiner Eltern mit. 

Ob Hans auch nach der Machtübernahme 

der Nationalsozialisten bei der Eintracht 

Mitglied bleibt, ist nicht bekannt. 

Während der Pogrome vom November 

1938 wird das Geschäft der Rosenbaums 

total zerstört. Hans und sein Vater David 

werden verhaftet und in die Festhalle 

verschleppt. Von dort werden die beiden 

nach Buchenwald deportiert, hier werden 
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sie drei Monate festgehalten. Das Geschäft 

der Rosenbaums wird derweil geschlos-

sen, per 30. Dezember 1938 wird der Be-

trieb eingestellt. 

Am 21. April 1940 steht Hans Rosenbaum 

an einer Trinkhalle der Firma Jöst an der 

Zeil, Ecke Friedberger Anlage. Er kommt 

mit seinem rechten Arm an die Flamme 

eines Zigarettenanzünders und brennt sich 

ein handtellergroßes Loch in den Ärmel 

seines Mantels. Hans Rosenbaum macht 

seine Ansprüche auf Schadensersatz 

beim Pächter der Trinkhalle geltend, die 

Schadensregulierung wird der Württem-

bergischen Feuerversicherungsanstalt 

AG übertragen. Hans lässt das Loch im 

Mantel bei der Kunststopferei Wöllmer in 

der Alten Gasse 3 reparieren. 

Die Kosten belaufen sich auf 

16,50 Reichsmark. Das Geld will 

er sich von der Württember-

gischen Versicherung zurück-

holen. Das Geld – und etwas 

mehr. Er ändert die Zahl auf der 

Rechnung und macht aus 16,50 

Reichsmark 26,50 Reichsmark. 

Das Geld lässt er sich am 8. Mai 

1940 von der Versicherung auszahlen. Der 

Schwindel fliegt auf. Ein Sachbearbeiter der 

Versicherung zeigt Rosenbaum an. Noch 

am selben Tag wird er verhaftet und ins 

Gefängnis nach Preungesheim gebracht. 

Sein Vater David reagiert schnell und zahlt 

die fälschlich erhaltenen 10 Reichsmark 

ebenfalls am 8. Mai 1940 an die Versiche-

rung zurück. Das hilft aber nichts mehr: 

Hans wird angezeigt. Am 4. Juni 1940 

verurteilt das Amtsgericht Frankfurt Hans 

Rosenbaum wegen „schwerer Urkunden-

fälschung in Tateinheit mit Betrug“ zu einer 

Gefängnisstrafe von sechs Monaten. Einige 

Tage später schaltet sich sein Vater ein und 

legt Atteste vor, wonach sein Sohn unter 

Epilepsie leidet und haftunfähig sei. Am 27. 
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Eine gefälschte Quittung bringt Hans Rosenbaum mit der Justiz in Konflikt.



Juni 1940 gewährt das Gericht Strafausset-

zung. Hans Rosenbaum wird vorüberge-

hend freigelassen.

Knapp ein Jahr später, am 19. April 1941 

beginnt in Frankfurt die erste große Depor-

tationswelle. Auch die Familie Rosenbaum 

wird ins Ghetto Litzmannstadt in Lodz ver-

schleppt. Das Amtsgericht Frankfurt erfährt 

von der Deportation. Der zuständige Richter 

schaltet sich ein und schreibt an die Ver-

waltung im Ghetto, dass Hans Rosenbaum 

nach wie vor mehr als vier Monate Gefäng-

nis abzusitzen habe. Man hätte ihn deshalb 

nicht deportieren dürfen.

Zunächst antwortet Herr Fuchs von der 

Geheimen Staatspolizei Litzmannstadt am 

2. April 1942 und weist auf die Seuchen im

Ghetto hin, die eine Rückkehr nach Frankfurt 

unmöglich machen. „Da im hiesigen Ghetto, 

das vollkommen umschlossen ist und durch

die Schutzpolizei bewacht wird, zur Zeit

erhebliche Fälle von Seuchenkrankheiten

herrschen, darf der Jude Rosenbaum we-

gen der Gefahr einer Verschleppung der

Seuchen das Ghetto nicht verlassen. Aus

gesundheitspolitischen Gründen wird daher 

keinem Juden das Verlassen des Ghettos,

auch zum Zwecke einer Verbüßung der

gegen ihn verwirkten Strafe, gestattet. Zu

diesem Zwecke ist im hiesigen Ghetto ein

unter jüdischer Aufsicht stehendes Gefäng-

nis errichtet worden, in dem die Juden ihre

Strafe unter hiesiger Aufsicht verbüßen. 

Ich bitte, auch im Falle Rosenbaum mir die 

Genehmigung zu erteilen, daß er die Strafe 

von sechs Monaten im hiesigen jüdischen 

Zentralgefängnis verbüßt.“ Am 3. April 1942 

schreibt der Oberstaatsanwalt in Litzmann-

stadt an das Amtsgericht Frankfurt: „Nach 

dem im hiesigen Ghetto herrschenden Ver-

hältnissen, die dem Amtsgericht Frankfurt 

wohl nicht bekannt sein können, würde die 

Überführung des Juden in den deutschen 

Strafvollzug – sei es Gefängnis oder Straf-

lager – für ihn kaum eine Strafe bedeuten.“ 

Der Staatsanwalt schlägt deshalb vor, dass 

Rosenbaum seine Strafe im „jüdischen 

Zentralgefängnis“ im Ghetto absitzen soll. 

Am 12. April 1942 tritt Hans Rosenbaum um 

8.00 Uhr seine Haft im „Zentralgefängnis 

des Ältesten der Juden“ in Litzmannstadt 

an. Er überlebt nicht eine Woche. Am 24. 

April 1942 schreibt die Geheime Staats-

polizei Litzmannstadt an das Amtsgericht 

Frankfurt: „Der Obengenannte ist am 18. 

April 1942 um 9.20 Uhr im Zentralgefängnis 

des Ältesten der Juden in Litzmannstadt 

verstorben.“ 

Auch David und Frieda überleben die De-

portation nach Lodz nicht. Ihre Todesdaten 

sind nicht bekannt.

Am 7. Mai 2010 hat Eintracht Frankfurt in 

der Unterlindau 74 Stolpersteine für Frieda, 

David und Hans Rosenbaum verlegt. 

Stolpersteine für die Familie Rosenbaum.

Auszug aus einer Mitgliederliste der 1920er Jahre.
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Brief des Oberstaatsanwalts von Litzmannstadt vom 3. April 1942.




